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an die Durchführung von Zeremonien gebun
den (116). Da die Grenze zwei Gültigkeitsbe
reiche von Normen oder Dominanzverhältnis
sen scheidet, muß der Grenzüberschreiten
de in der vollständigen Zeremonie folgende 
Fakten einvernehmlich klarstellen: 
1. Harmlosigkeit (aggressionsdämpfende, 
versöhnliche Signale). 
2. Überschreitungsberechtigung (Bitt-Gruß
Einladungsabfolge).
3. l<ermtnis und Unterwerfung unter die
jenseits der Grenze gültigen Dominanzver
hältnisse und Verhaltensanweisungen (Ab
gabe brauchtumsbekräftigender Signale,
Loyali tätserklärung).

Diese komplette 3-teilige Zeremonie kann 
etwa, übernormal präsentiert, anläßlich 
eines Staatsbesuches durchgeführt werden 
(47), oder, über mehrere abfallende Bedeu
tungsstufen, z.B. bis zum Augengruß beim 
Betreten eines Nachbargrundstückes zusam
mengezogen und vereinfacht werden. 

Zwei Haupttypen von Grenzen lassen sich 
unterscheiden: die unsymmetrische und die 
symmetrische. 
Die unsymmetrische Grenze ist zwischen Be
reichen ungleich hoher Bedeutung gezogen, 
sie trennt etwa das Banale vom Exklusiven, 
das OrdinAre vom l<ultivierten u.s.w. Ihre 
Überscl1reitung ist dementsprechend rich
tungsabhängig verschieden. Während die 
Überschreitung in die eine Richtung mit 
Merkmalen der Erhöhung, des Aufstieges, 
der Initiation versehen ist, trägt die Über
sct1reitung in die entgegengesetzte Rich
tung Aspekte des Verlassens, des Abstie
ges, wenn nicht sogar der Degradierung. 
Die symmetrische Grenze hingegen teilt 
gleichrangige Bereiche wie etwa ein Weizen
feld vom Haferfeld. 

Die Gestalttypologie der Grenze, insbeson
dere der institutionalisierten Überschrei
tungsstelle ist in drei Ebenen geschichtet: 
Ein Element magischer Botschaft (apotro
päische Zeichen, Hoheitszeichen etc.), ein 
Element von Urkundencharakter (Vermes
sungsmarke, Rechtszeichen etc.) und ein 
materielles Hindernis (Zaun, Mauer, Barriere 
etc.). 

Vollständig und übemormal instrumentiert 
findet man diese Zeichen an Staatsgren
zen, vereinfacht bei Gutsvermarkungen, 
rudimentär in Flurmarken und analog bei 
Schwellenbereichen von Häusern oder Ge
höften (118). 
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